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Die anfragenden Abgeordneten richteten an mich die Anfrage~ 

in welchem Stadium sich die Vorarbeiten für eine Ratifikation 

des Übereinkommens (Nr. 162) über Sicherheit bei der Ver

wendung von Asbest befinden und wann mit einer Vorlage an 

den Nationalrat zu rechnen ist. 

Nach der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 

ist Österreich verpflichtet, von der Internationalen Arbeits-. 

konferenz angenommene Übereinkommen und Empfehlungen dem Na

tionalrat bis spätestens 18 Monate nach Schluß der Tagung der 

Konferenz vorzulegen. 

Die Möglichkeit der Ratifikation dieses Übereinkommens wird 

derzeit im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens - insbesondere 

ist auch den Ländern im Sinne des Art.1Q Abs. 3 B-VG Gelegen

heit zur Stellungnahme zu geben - geprüft. 

Das Ergebnis dieses Begutachtungsverfahrens wird dem National

rat im Rahmen der eingangs genannten Verpflichtung vorgelegt 

werden. Diese Frist läuft im vorliegenden Fall am 25. Dezem-

. ber 1987 ab. 
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